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(3) Keine Arbeitsvermittlung im Sinne dieses Gesetzes sind
1. lyiaßnahmen öffentlich-rechtlicher Träger der sozialen 

Sicherung zur Anbahnung eines Arbeitsverhäitnisses, so
weit sie zur Durchführung der ihnen gesetzlich übertra
genen Aufgaben im Einzelfaille erforderlich sind,

2. die gelegentliche und unentgeltliche Empfehlung von Ar
beitskräften zur Einstellung.

§ 14
Aufgabe der Arbeitsvermittlung

(1) Die Arbeitsverwaltung hat dahin zu wirken, daß Arbeit
suchende Arbeit und Arbeitgeber die erforderlichen Arbeits
kräfte erhalten. Dabei hat sie die besonderen Verhältnisse 
der freien Arbeitsplätze, die Eignung der Arbeitsuchenden und 
deren persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen sowie die 
Kenntnisse und Möglichkeiten Dritter zu nutzen.

(2) Die Arbeitsverwaltung kann Arbeitsuchende, soweit dies 
für die Berücksichtigung ihres Gesundheitszustandes bei der 
Arbeitsvermittlung erforderlich ist, mit deren Einverständnis 
ärztlich untersuchen und begutachten; in besonderen Fällen 
kann sie Arbeitsuchende mit deren Einverständnis auch psy
chologisch untersuchen und begutachten.

(3) Die Arbeitsverwaltung kann sich in den Fällen des § 2 
Nri 4 und 6 nach der Vermittlung in Arbeit um die Festigung 
der Arbeitsverhältnisse bemühen, soweit dies erforderlich ist. 
Sie hat auch für Arbeitnehmer, die arbeitslos gemeldet waren 
und denen eine gegenüber ihrer früheren Tätigkeit ungünsti
gere Beschäftigung vermittelt wurde, die Vermittlungsbemü
hungen fortzusetzen, wenn diese ihr Stellengesuch aufrecht
erhalten.

§ 15
Informationspflicht und Arbeitsberatung

(1) Die Arbeitsverwaltung hat Arbeitnehmer und Arbeit
geber auf Verlangen auch unabhängig von der Arbeitsvermitt
lung über die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Entwicklung 
in den Berufen, die Notwendigkeit und Möglichkeiten der 
beruflichen Bildung und deren Förderung sowie über die För
derung der Arbeitsaufnahme zu unterrichten und in Fragen 
der Wahl oder Besetzung von Arbeitsplätzen zu beraten (Ar
beitsberatung). Die Arbeitsberatung ist auf die Anliegen der 
Ratsuchenden, bei Arbeitnehmern auch auf ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten und bei Arbeitgebern auf ihre betrieblichen 
Belange abzustellen.

(2) Das Vermittlungsgesuch eines Arbeitsuchenden, der 
weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe bezieht, wird 
drei Monate bearbeitet. Der Arbeitsuchende kann es erneuern.

(3) Die Arbeitsverwaltung soll arbeitslosen Arbeitsuchenden, 
die ihr Vermittlungsgesuch erneuern, eine Arbeitsberatung 
anbieten; im übrigen soll sie Arbeitnehmer, die arbeitslos ge
meldet sind, in Abständen Von nicht länger als drei Monaten 
zu einer Arbeitsberatung einladen. Sie hat dabei zu prüfen, 
ob die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen insbesondere 
durch die Teilnahme an einer Maßnahme zur beruflichen Bil
dung oder an einer Maßnahme zur Verbesserung der Vermitt
lungsaussichten gefördert werden kann. Ist die Teilnahme an 
einer Maßnahme zur beruflichen Bildung oder an einer Maß
nahme zur Verbesserung der Vermittlungsaussichten zur be
ruflichen Eingliederung notwendig, hat sie den Arbeitslosen 
zur Teilnahme aufzufordern.

§ 16
Berücksichtigung von Tarifen

Die Arbeitsverwaltung soll an dem Zustandekommen von 
Arbeitsverhältnissen zu tarifwidrigen Bedingungen nicht mit- 
wirken, wenn ihr die Tarifwidrigkeit der Bedingungen und die 
Tarifgebundenheit des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers 
bekannt sind.

§17
Anzeige bei Arbeitskämpfen

(1) Bei Ausbruch und Beendigung eines Arbeitskampfes sind 
die Arbeitgeber verpflichtet und die Gewerkschaften berech
tigt, dem für den Betrieb zuständigen Arbeitsamt schriftlich 
Anzeige zu erstatten. Der Minister für Arbeit und Soziales kann 
durch Anordnung Vorschriften über Fristen und Formen der 
Anzeigen erlassen und bestimmen, in welchen Fällen ein Ar
beitgeberverband eine Sammelmeldung mit befreiender Wir
kung für die darin aufgeführten Arbeitgeber erstatten kann.

(2) Ist eine Anzeige über den Ausbruch eines Arbeitskamp
fes nach Absatz 1 erstattet worden, so hat die Arbeitsverwal
tung in dem durch den Arbeitskampf unmittelbar betroffenen 
Bereich Arbeit nur dann zu vermitteln, wenn der Arbeitsu
chende und der Arbeitgeber dies trotz eines Hinweises der 
Arbeitsverwaltung auf den Arbeitskampf verlangen.

§ 18
Vermittlung von und nach dem Ausland

(1) Die Anwerbung und Arbeitsvermittlung für eine Be
schäftigung im Ausland als Arbeitnehmer und die Anwerbung 
im Ausland sowie die Arbeitsvermittlung für eine Beschäfti
gung als Arbeitnehmer im Inland führt die Arbeitsverwaltung 
durch. Andere Einrichtungen und Personen bedürfen hierzu, 
sofern ihnen kein besonderer Auftrag nach § 23 Abs. 1 Satz 2 
erteilt ist, der vorherigen Zustimmung der Arbeitsverwaltung. 
Diese entscheidet unter Berücksichtigung der schutzwürdigen 
Interessen der Arbeitnehmer und der Wirtschaft der Deut
schen Demokratischen Republik nach Lage und Entwicklung

’ des Arbeitsmarktes. Die Zustimmung kann mit Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden.

(2) (gegenstandslos)
(3) Der Minister für Arbeit und Soziales kann zur Durch

führung des Absatzes 1 durch Anordnung Vorschriften über 
Art, Umfang, Geltungsdauer und Aufhebung der Zustim
mung sowie über das Verfahren erlassen.

(4) Der Minister für Arbeit und Soziales kann der Arbeits
verwaltung für die Durchführung der Anordnung nach Ab
satz 3 und der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die 
Anwerbung und Arbeitsvermittlung in den in Absatz 1 ge
nannten Fällen Weisungen erteilen.

§19
Arbeitserlaubnis

(1) Arbeitnehmer, die nicht Deutsche im Sinne des Absat
zes 3 sind, bedürfen zur Ausübung einer Beschäftigung einer 
Erlaubnis der Arbeitsverwaltung, soweit in zwischenstaat
lichen Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist. Auslän
dern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außer
halb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes haben und im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes eine Beschäftigung ausüben wol
len, darf keine Arbeitserlaubnis erteilt werden, soweit nicht 
der Minister für Arbeit und Soziales Ausnahmen zuläßt. Die 
Erlaubnis wird nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmark
tes unter Berücksichtigung der Verhältnisse des einzelnen 
Falles erteilt. Für die erstmalige Beschäftigung kann die Er
teilung der Erlaubnis für einzelne Personengruppen davon ab
hängig gemacht werden, daß sich der Ausländer unmit
telbar vor der Antragstellung eine bestimmte Zeit, die 
vier Jahre nicht überschreiten darf, erlaubt oder geduldet im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten hat, oder daß er 
vor einem bestimmten Zeitpunkt in den Geltungsbereich die
ses Gesetzes eingereist ist. Die Erlaubnis kann befristet und 
auf bestimmte Betriebe, Berufsgruppen, Wirtschaftszweige 
oder Bezirke beschränkt werden. Arbeitgeber dürfen Arbeit
nehmer, die nicht Deutsche im Sinne des Absatzes 3 sind, nur 
beschäftigen, wenn die Arbeitnehmer eine Erlaubnis nach 
Satz 1 besitzen.

(1 a) Ausländern, die einen Antrag auf Anerkennung als 
Asylberechtigte gestellt haben (Asylbewerber), darf die Er
laubnis für eine erstmalige Beschäftigung nur erteilt werden.


